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SWR dreht am Kräutertag in Oberried und  
Hofsgrund 
Es kommen 3 Fernsehteams mit 14 Personen einschließlich Redak-
tion des SWR Fernsehen zu Dreharbeiten während des Kräuter- und 
Bauernmarktes am Freitag, 12.08. in unseren Ort. Einen ganzen Tag 
wird gedreht in Oberried und Hofsgrund u. a. auch der Kräuterpfad. 

Die Sendung wird voraussichtlich am Sonntag, 21. August im SWR 
Trefpunkt von 18.45 bis 19.15 Uhr ausgestrahlt. 

******* 

Bereits Ende Juli hat der SWR beim Bergwerk Schauinsland 
gedreht für die Reisereportage „Expedition in die Heimat“. 

Moderatorin Annette Krause besuchte eine Woche lang Künstler und 
regionale Erzeuger rund um Freiburg. So auch historische Orte wie 
das Bergwerk Schauinsland, mit dessen Silber das Münster über-
haupt erst gebaut werden konnte. 

Ausgestrahlt wird die Sendung „Expedition in die Heimat – Rund um 
Freiburg“ am Freitag, 2. Dezember, von 20.15 bis 21 Uhr. 
 
 
 

 
 

!!! Achtung Straßensperrung!!! 
Anlässlich des 

Kräutermarktes 
am Freitag, den 12. August 2016  

ist der Bereich entlang der Straße „Klosterplatz“ , der Bereich vor 
der Klosterschiire und dem Rathaus am Freitag den 12. August 
2016 von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr komplett gesperrt.  

Wir bitten um Beachtung, da falsch geparkte Autos kostenplich-
tig abgeschleppt werden müssen. 

Patrozinium der Pfarrei Mariä Krönung 
am 14.08.2016 Gottesdienstbeginn 9 Uhr 
Antreten der Vereine 

Trefpunkt 8.45 Uhr beim Gasthaus Sternen. 
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Apotheken
Notdienstzeiten an Samstagen: von 17.00 - 19.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: von 10.00 - 12.00 Uhr
und   von 17.00 - 19.00 Uhr

Do. 11.08.2016 
Greifen-Apotheke Kirchzarten, Bahnhofstr. 6, Tel.: 07661 - 53 13 
Fr. 12.08.2016 
Breisgau-Apotheke am Hauptbahnhof, Eisenbahnstr. 64, 
Freiburg (Innenstadt), Tel.: 0761 - 2 42 88 
Sa. 13.08.2016 
Pinocchio-Apotheke, Günterstalstr. 11, Freiburg (Wiehre), 
Tel.: 0761 - 7 07 51 55 
So. 14.08.2016 
Waldsee-Apotheke Caunes, Schwarzwaldstr. 127, Freiburg (Wiehre),
 Tel.: 0761 - 3 25 24 
Mo. 15.08.2016 
Kur-Apotheke Kirchzarten, Hauptstr. 16, Tel.: 07661 - 43 33 
Di. 16.08.2016 
Kloster-Apotheke Oberried, Hauptstr. 9, Tel.: 07661 - 27 66 
Mi. 17.08.2016 
easyApotheke Freiburg im Hbf, Bismarckallee 13, 
Freiburg (Innenstadt), Tel.: 0761 - 2 96 77 80 
Do. 18.08..2016 
Karls-Apotheke Freiburg, Leopoldring 5, Freiburg (Innenstadt) 
Tel.: 0761 - 3 44 22 
Fr. 19.08.2016 
Kur-Apotheke Kirchzarten, Hauptstr. 16, Tel.: 07661 - 43 33 
Sa. 20.08.2016 
Loretto-Apotheke Wiehre,  Günterstalstr. 52, Freiburg (Wiehre), 
Tel.: 0761 - 7 48 84 
So. 21.08.2016 
Greifen-Apotheke Kirchzarten, Bahnhofstr. 6, Tel.: 07661 - 53 13 
Mo. 22.08.2016 
Kur-Apotheke Kirchzarten, Hauptstr. 16, Tel.: 07661 - 43 33 
Di. 23.08.2016 und Mi. 24.08.2016 
Zähringer-Apotheke St. Peter, Zähringer Str. 12, Tel.: 07660 - 15 55 

In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail

Bürgermeister Herr Vosberg Tel. 07661 93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Hauptamt Herr Kaiser Tel. 07661 93 05 -11 ralf.kaiser@oberried.de                                       

Sekretariat Frau Saier Tel. 07661 93 05-12 gemeinde@oberried.de

Zentrale/Bürgerbüro/
Fundbüro/Klosterscheune Frau Lauby Tel. 07661 93 05-0  karin.lauby@oberried.de 

    Fax 07661 9305-88

Rechnungsamt: Frau Leimroth Tel. 07661 9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 
  Frau Fuß Tel. 07661 9305 66 ursula.fuss@oberried.de                                                      

Einwohnermelde- /Passamt Herr Mäder Tel. 07661 93 05 -33  rudolf.maeder@oberried.de                                                               

Standesamt Frau Wehrle Tel. 07661 93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de                                                   

Techn.Leiter/Forstbetrieb Herr Röhmer-Litzmann Tel. 07661 93 05-55 claudio.roehmer-litzmann@oberried.de

Ordnungsamt/Ruheberg Frau Maier Tel. 07661 93 05-77 andrea.maier@oberried.de

Kasse                                       Frau Sandmann Tel. 07661 93 05-99     nadine.sandmann@oberried.de 

Bauhof Herr Riesterer Tel. und Fax 07661 91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule Herr Krogmann (Schulleiter) Tel. 07661 55 10 michaelschule@oberried.de
    Fax 07661 98 08-44

  Frau Riesterer (Sekretariat) Bürozeiten Fr. Riesterer:  Mo., Mi. und Fr. 8.00 - 12.00 h 

Öfnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag 08.00 Uhr - 12 00 Uhr  zusätzlich Donnerstag, 14.00 - 18.30 Uhr
Tourismus Dreisamtal e.V.  Tel.: 07661 90 79 80, Fax: 07661 90 79 89, e-Mail: tourist-info@dreisamtal.de

Notruf Rettungsdienst/Krankentransport 112 
Notruf Polizei 110
Feuerwehr/Notruf 112
Polizei Freiburg 0761 8 82 44 21
Polizeiposten Kirchzarten 07661 979190
Alkofon              0180 10 64 56 45
Telefonseelsorge: 0800 1 11 01 11
Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:  07661 98 68-0
Dorfhelferinnen: 07661 70 77
Hospizgruppe Dreisamtal: 07661 61605 
Begl. Plegender Angehöriger:
Frau Geromüller 07661 64 32
Frau Bottler 07661 68 55
Diakonie Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst 07661 93 84 17
Beratungsstelle für ältere Menschen 07661 3 91-114
und deren Angehörige im Dreisamtal 0176 18 96 54 88
und Umgebung
Tageselternverein Dreisamtal-
Hochschwarzwald e. V. 07661 62 79 70
www.tev-dreisamtal-hochschwarzwald.de
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V  0761 36 122

Ärzte
Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 6076111  
Augenärztlicher Notfalldienst: 0180 6075311  
Freiburger Notfallpraxis: 
Erwachsene – Tel. 0761/80 99 80 0 
Mo, Di, Do:  18 - 08 Uhr; Mi, Fr: 16 - 08 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 08 Uhr 
Kinder – Tel. 0761/80 99 80 99  
Mo – Do: 19 – 7.30 Uhr; Fr: 16 – 8 Uhr; Sa;  8 – 8 Uhr; So: 8 - 7.30 Uhr, 
Feiertage  8 – 8 Uhr  
Zahnärztlicher Notfalldienst
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 0761 88 50 82 30

Tierärztlicher Notdienst:
Tierarztpraxis Geroldstal - Dr. K. Pöpperl 0171 1 73 06 14
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Freitag, 12.08.

•	 11.00-18.00 Uhr Kräutermarkttag mit Bauernmarkt in und um 
die Klosterschiire

 
  
Sonntag, 14.08.

•	 09.00 Uhr Patrozinium Mariä Krönung Oberried, Prozession und 
Kräuterweihe, Antreten der Feuerwehr (alle Aktiven und Alters-
mannschaft) und der Vereine; Trefpunkt 8:45 Uhr, Sternen-Post

 
 
Freitag, 19.08.

•	 15.00-18.00 Uhr Markt in der Klosterschiire mit regionalen   
Produkten

 
  

 

Die Gemeinde Oberried sucht frühstmöglich zur Verstärkung ih-
rer Waldarbeiterrotte 
  

eine(n) gelernte(n) Forstwirt(in) oder Waldarbeiter(in) mit 
langjähriger Berufserfahrung 

  
als Angestellte(n) nach TVöD. 
  
Informationen zu der Stelle erteilt Ihnen Herr Claudio Röhmer-
Litzmann, Förster/Technischer Leiter der Gemeinde Oberried, un-
ter Tel. 07661 9305-55. 
  
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 
29.08.2016 an: Gemeinde Oberried, Klosterplatz 4, 
79254 Oberried oder per Mail an gemeinde@oberried.de. 

 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe   
(Kurtaxesatzung – KTS)  
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. 
V. mit den §§ 2, 8 Abs. 2 und 43 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.11.2015 folgende 
Satzung beschlossen. 
  
§ 1    Erhebung einer Kurtaxe 

(1)    Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Her-
stellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken 
bereitgestellten Einrichtungen und für die zur Förderung des 
Tourismus durchgeführten Veranstaltungen und Maßnahmen 
eine Kurtaxe. 

  
§ 2    Kurtaxenplichtige  

(1)    Kurtaxenplichtig sind alle Personen, die sich in der Gemein-
de aufhalten und übernachten, aber nicht Einwohner der Ge-
meinde sind (ortsfremde Person) und denen die Möglichkeit 
zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den 
Veranstaltungen i. S. von § 1 geboten ist. 

(2)    Kurtaxeplichtig sind darüber hinaus auch die Einwohner der 
Gemeinde, die den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in 
einer anderen Gemeinde haben und nicht in der Gemeinde 
arbeiten oder in Ausbildung stehen (Zweitwohnungen). 

§ 3    Maßstab und Satz der Kurtaxe 

(1)    Die Kurtaxe je Person und Aufenthaltstag beträgt 1,40 EUR    
(2)    Der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise werden zusam-

men als ein Aufenthaltstag gerechnet. 
(3)   Dauercamper mit einem Stellplatzvertrag von sechs Monaten 

und mehr sowie Zweitwohnungssteuerplichtige bezahlen 
eine Jahres-pauschale in Höhe von 24,00 EUR pro anrechen-
barer Person; sie sind von der Nutzung des Systems KONUS 
(kostenlose Nutzung des öfentlichen Nahverkehrs für die 
Feriengäste des Schwarzwaldes, nach den Bedingungen der 
Schwarzwald Tourismus GmbH) ausgeschlossen. 

(4)    In den Fällen des § 6 Abs. 2 ist die pauschale Jahreskurtaxe auf 
den der Dauer der Kurtaxeplicht entsprechenden Teilbetrag 
festzusetzen. 

  
§ 4    Befreiungen 

(1)    Von der Zahlung der Kurtaxe, nicht aber von der Meldeplicht, 
sind ohne Stellung eines Antrages befreit: 

1. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. 
2. Familienbesuche von Einwohnern, die in deren Haushalt un-

entgeltlich aufgenommen werden und keine Einrichtungen 
und für die Förderung des Tourismus durchgeführten Veran-
staltungen und Maßnahmen nutzen bzw. besuchen. 

3. Teilnehmer an Landschulheimaufenthalten und vergleichba-
ren Aufenthalten inklusive Begleitpersonen. 

(2)    Auf Antrag werden von der Kurtaxe befreit: 

1. Schwerbehinderte Personen, die 100 % erwerbsgemindert sind. 
2. Begleitpersonen von Schwerbehinderten nach Zifer 1) sowie 

Kranken, wenn die Notwendigkeit einer Begleitperson durch 
amtliche Bescheinigung nachgewiesen wird und die Begleit-
person selbst keine Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtun-
gen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen i. S. von § 1 in 
Anspruch nimmt. 

3. Die Gemeinde kann in begründeten Einzelfällen von der Kur-
taxe befreien. 

  
§ 5    Schwarzwald-Gästekarte 

(1)    Jede Person, die der Kurtaxeplicht unterliegt und nicht nach 
§ 4 von der Entrichtung der Kurtaxe befreit ist, hat Anspruch 
auf eine Schwarzwald-Gästekarte. Die Gästekarte wird auf den 
Namen des Kurtaxeplichtigen mit der Aufenthaltsdauer aus-
gestellt und ist nicht übertragbar. 

(2)    Die Gästekarte berechtigt zum Besuch und zur Benutzung der 
zu Kur- und Erholungszwecken bereit gestellten Einrichtun-
gen, die zur Förderung des Tourismus durchgeführten Veran-
staltungen und Maßnahmen in der Gemeinde und Nachbar-
gemeinden sowie der Nutzung des Systems KONUS. 

(3)    Der Personenkreis nach § 3 Abs. 3 ist von der Nutzung des Sys-
tems KONUS ausgeschlossen. 

(4)    Die Erhebung von Benutzungsgebühren oder Entgelten bleibt 
unberührt. 

  
§ 6    Entstehung und Fälligkeit der Kurtaxe 

(1)    Die Kurtaxeschuld entsteht am Tag der Ankunft einer kurtaxe-
plichtigen Person in der Gemeinde. 

(2)    Die pauschale Jahreskurtaxe für Dauercamper entsteht mit 
Abschluss des Vertrages, frühestens am Tag des Beginns der 
Kurtaxenplicht. Sie wird durch besonderen Kurtaxebescheid 
erhoben und wird einen Monat nach Zustellung des Beschei-
des fällig. Bei Stellplatzverträgen mit einer Laufzeit über meh-
rere Jahre entsteht die pauschale Kurtaxe am 1. Januar jeden 
Jahres. 

(3)    Die pauschale Jahreskurtaxe Zweitwohnungsinhaber entsteht 
am 1. Januar jeden Jahres und wird einen Monat nach Zustel-
lung des Kurtaxebescheids fällig. Bei neu zuziehenden Ein-
wohnern entsteht sie am 1. Tag des folgenden Kalendervier-
teljahres; bei wegziehenden Einwohnern endet sie mit Ablauf 
des Kalendervierteljahres. 

 (Fortsetzung Seite 4)
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§ 7    Meldeplicht 

(1)    Wer Personen gegen Entgelt beherbergt, einen Campingplatz 
betreibt oder seine Wohnung als Ferienwohnung ortsfremden 
Personen gegen Entgelt zur Verfügung stellt, ist verplichtet, 
bei ihm verweilende Personen innerhalb von drei Tagen nach 
Ankunft bzw. Abreise an- bzw. abzumelden. 

(2)    Daneben sind Reiseunternehmern meldeplichtig, wenn in 
dem von dem Reiseteilnehmer an den Unternehmer zu ent-
richtenden Entgelt auch die Kurtaxe enthalten ist. Die Mel-
dung ist innerhalb von drei Tagen nach der Ankunft der Reise-
teilnehmer zu erstatten. 

(3)    Für die Meldung sind die von der Gemeinde ausgegebenen 
Vordrucke zu verwenden. In Absprache mit der Gemeinde 
können auch durch entsprechende Buchungsprogramme er-
stellte Meldungen verwendet werden. 

  

§ 8    Einzug und Abführung der Kurtaxe 

(1)    Die nach § 7 Abs. 1 und 2 Meldeplichtigen haben die Kurtaxe 
von den kurtaxeplichtigen Personen einzuziehen und an die 
Gemeinde abzuführen. Sie haften der Gemeinde gegenüber 
für den vollständigen und richtigen Einzug der Kurtaxe. 

(2)    Die fällig gewordenen Beträge sind nach Bescheiderstellung 
durch die Gemeinde an diese zur Zahlung fällig. 

  

§ 9    Ordnungswidrigkeiten 

(1)    Ordnungswidrig i. S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Kommunal-
abgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. den Meldeplichten nach § 7 dieser Satzung nicht nachkommt; 
2. entgegen § 8 Abs. 1 dieser Satzung die Kurtaxe von den kurta-

xenplichtigen Personen nicht einzieht und an die Gemeinde 
abführt. 

  

§ 10  Inkrafttreten 

(1)    Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
  

Oberried, den 11.08.2016 
  
gez. Klaus Vosberg, 
Bürgermeister 
  
  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde Oberried geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öfentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 

 

 
  

Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Oberried  

für das Haushaltsjahr 2016  

  
Aufgrund von § 79 in Verbindung § 82 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Ge-
meinderat am 18.07.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. 
  

§ 1  

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert: 

Es erhöhen sich 

1.  die Einnahmen und 
 Ausgaben von je  7.844.825,00 € auf  8.457.625,00 €  
 davon 
 im Verwaltungs-
 haushalt von  6.839.805,00 € auf  7.010.805,00 €  
 im Vermögens-
 haushalt von  1.005.020,00 € auf  1.446.820,00 €  

2.  der Gesamtbetrag der 
 vorgesehenen Kreditaufnahmen 
 für Investitionen und Investitions-
 fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) 
 von bisher 224.430,00 €  auf  740.730,00 €  

3.  der Gesamtbetrag der Verplichtungs-
 ermächtigungen von          - €  
  

§ 2  

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
belassen auf  900.000,00 €  
  

§ 3  

Die Hebesätze werden belassen 

1.  für die Grundsteuer 

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe (Grundsteuer A) auf  380 v.H.  

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  350 v.H.  

2.  für die Gewerbesteuer auf  360 v.H.  
 der Steuermessbeträge 

79254 Oberried, den 18.07.2016 

gez. Klaus Vosberg 
Bürgermeister 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde Oberried geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öfentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind.

  

1.  VORBERICHT ZUR NACHTRAGSHAUSHALTS-
PLANUNG 2016  

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan wurde erforderlich, da grö-
ßere Veränderungen in den Planansätzen des Verwaltungs- und Ver-
mögenshaushaltes vorzunehmen sind. 

Dies betrift insbesondere Ausgabenerhöhungen bei den Zuschüs-
sen für den Kindergarten sowie des Umbaus des Bürgerhauses Hofs-
grund. 

Die in der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 
für das Jahr 2016 gemachten Anmerkungen wurden bei der Nach-
tragshaushaltsplanung berücksichtigt. 
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1.1.  HAUSHALTSVOLUMEN  
Im Gemeindehaushalt sind veranschlagt: 

  incl.
 Planung 2016 Nachtragsplanung 2016  

Verwaltungshaushalt 6.839.805,00 € 7.010.805,00 € 
Vermögenshaushalt 1.005.020,00 € 1.446.820,00 € 

Summen  7.844.825,00 €  8.457.625,00 €  

Verplichtungs-
ermächtigungen 0,00 € 0,00 € 
  
Der entstandene Fehlbetrag wird durch eine zusätzliche Kreditauf-
nahme in Höhe von 516.300,00 € gedeckt. Eine Entnahme aus der 
Rücklage ist nicht möglich. Der Stand der Rücklagen bleibt unver-
ändert. 
  
Die Hebesätze bleiben ebenfalls unverändert. 
  
Die Verwaltung wird gemeinsam mit dem Gemeinderat darauf ach-
ten, dass der Haushaltsvollzug 2016 transparent und entsprechend 
der Grundsätze Sparsamkeit, Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit 
praktiziert wird. Ziel ist es, durch vorausschauendes Handeln die 
wirtschaftliche Basis der Gemeinde weiter zu stärken. 
  

1.2. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT 
UND ZUR RÜCKLAGE

 

2.  VERWALTUNGSBERICHT
2.1.  VERWALTUNGSHAUSHALT

Es wurden u. a. folgende Änderungen notwendig:

Einzelplan 4
Zuweisungen vom Land (Einnahme)  + 38.600,00 €
Zuweisung an Kindergarten (Ausgabe)  + 200.000,00 €
Eine höhere Zuweisung ergibt sich aus der in 2013 
eingeführten weiteren Kindergartengruppe.
Durch mehrfache Wechsel im Rechnungsamt 
wurden weder die Zuweisungen des Landes
noch die Zuweisung an den Kindergarten 
bisher im Haushaltsplan vermerkt.

Einzelplan 7
Jahreszuschuss an Tourismus Dreisamtal (Ausgabe)  + 8.000,00 €

Einzelplan 9
Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband 
Dreisamtal (Ausgabe)  + 9.500,00 €
Hier aufgeführt entsprechend der Bestätigung 
der Gesetzmäßigkeit der Haushaltsplanung:
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
(Einnahme)  + 107.500,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (Einnahme)  + 18.800,00 €
Familienlastenausgleich (Einnahme)  + 6.100,00 €

2.2.  VERMÖGENSHAUSHALT

Es wurden u. a. folgende Änderungen notwendig:

Einzelplan 0
Bürgerhaus Hofsgrund (Ausgabe)  + 247.000,00 €
Verlegung der Servers (Ausgabe)  + 11.400,00 €
Die Verlegung des Servers ist auf 
versicherungstechnischen Gründen notwendig
und nicht weiter aufschiebbar.

Einzelplan 7
Erwerb eines Friedhofbaggers (Ausgabe)  + 8.400,00 €

Einzelplan 8
Zuweisungen (Einnahme)  +104.000,00 €
Abrisskosten Ursulinengelände (Ausgabe)  +175.000,00 €
Eine Darstellung der Kosten bei der GEO ist aus 
vertraglichen und zuschussrechtlichen Gründen 
nicht möglich.

Einzelplan 9
Kreditaufnahme (Einnahme)  + 516.300,00 €

2.2.1.  Ausgleich des Vermögenshaushaltes

Für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist in der vorliegenden 
Planung eine Darlehensaufnahmen von 
Insgesamt 740.730 € vorgesehen (inklusiv der bereits genehmigten 
Darlehensaufnahme von 224.430 €).

 

Nachtragshaushalt 2016 - Ofenlage 
Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald hat mit Schreiben vom 02.08.2016 die Gesetzmäßig-
keit der Nachtragshaushaltssatzung 2016 bestätigt. 
  
Die Nachtragshaushaltssatzung 2016 liegt in der Zeit vom 
15.08.2016 bis 26.08.2016 im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, 
Vorraum zu Zimmer 6 während der üblichen Öfnungszeiten zur 
Einsicht öfentlich aus. 

	 (Fortsetzung	Seite	6) 
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Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- u Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Oberried geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öfentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. 
 
 

Das Landratsamt informiert 
Sachkundenachweises gemäß der nationalen Tierschutz-
Schlachtverordnung zum Betäuben und Töten von Gelügel 

Nach der Tierschutzschlachtverordnung benötigt jeder, der Gelügel 
schlachtet und an Dritte abgibt oder weiterverkauft einen Sachkun-
denachweis. 

Der Sachkundenachweis wird auf Antrag von dem für den Wohnort 
des Antragstellers zuständigen Veterinäramt erteilt, wenn eine ent-
sprechende Schulung mit erfolgreicher Abschlussprüfung nachge-
wiesen werden kann. 

Da der Besuch einer solchen Schulung oft mit hohen Kosten und 
weiten Fahrstrecken verbunden ist, zieht das Regierungspräsidium 
Freiburg in Betracht, in Zusammenarbeit mit dem Schulungsinstitut 
bsi-Schwarzenbek eine entsprechende theoretische Schulung mit 
Prüfung anzubieten. Das Abprüfen der praktischen Fähigkeiten soll 
durch das zuständige Veterinäramt vor Ort im entsprechenden Be-
trieb erfolgen. Die Teilnehmergebühr soll je Kursteilnehmer ca. 100,- 
Euro betragen. 

Voraussetzung für die Durchführung einer solchen Schulung ist eine 
ausreichende Zahl von Teilnehmern. Die Veterinärämter erheben 
deshalb zunächst den Bedarf. 

Wenn Sie einen Sachkundenachweis für das Schlachten von Gelü-
gel benötigen und Interesse an der Schulung haben, melden Sie sich 
bitte bis 26.08.2016 beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung, 

E-Mail : vetamt@lkbh.de , Tel.: 0 761 2187 3928. Ansprechpartnerin 
für Fragen ist Frau Dr. Elke-Zimmermann, Tel.: 0 761 2187 3900.

 

Freitag, 12.08.2016 
Bauernmarkt im Rahmen des Kräutermarkttages ab 11.00 Uhr

Freitag, 19.08.2016 
•	 Altenwerk bewirtet mit Kafee, Kuchen und Getränken. Erlös für 

gemeinnützige Zwecke des Altenwerkes

•	 Sticken mit Kindern, Frau Radu

•	 Beratungsangebot der Bürgergemeinschaft Oberried   
von 15 - 16 Uhr, bitte nur mit vorheriger Ankmeldung 
bis zum vorangegangenem Donnerstagabend unter:   
vorstand@buergergemeinschaft-oberried.de  oder unter   
07661 912168

•	 Tauschbücherei geöfnet nur freitags von 15 - 18 Uhr.

  

LandFrauenverein Oberried 
Ab Dienstag, 16.08.2016 indet wieder die Gymnastik statt. 

 
 

Altenwerk - Kräutersammlung 
Am 12. August werden wir wieder Kräuterbüschel binden, die am 
Sonntag geweiht und danach angeboten werden. Der Erlös soll an 
unsere Partenergemeinde Mollendo gehen. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn wir von Ihnen Kräuter und Blumen bekommen könn-
ten. Am Donnerstag Nachmittag/Abend würden wir das Material 
bei Ihnen abholen, Sie können es auch direkt an die Klosterschiire 
bringen. 

Kräuterbinden ist zwischen 11 und 18 Uhr am Freitag bei der Schiire. 
Falls Sie eine Stunden mitbinden möchten, sind Sie herzlich eingela-
den. Bitte rufen Sie an bei Karin Schmidt, Telefon 07661-5386. 
 
 

Sportfreunde Oberried e.V. 
Fr., 12.08.16,  19.00 Uhr: SF Oberried II - FC Teningen II
Sa., 13.08.16,  15.00 Uhr: SF Oberried I - FC Teningen I
Mi., 17.08.16,  19.00 Uhr: SG Oberried Damen - Buchenbach 
 (Vorbereitungssp.)
So., 21.08.16,  10.45 Uhr: Gundelingen-Wildtal I - SF Oberried I
 11.00 Uhr: SG Oberried Damen - Denzlingen 
 (Vorbereitungssp.) 
 
 

Richtet Eure Oldies 
An alle Oldtimer-Traktoren-Fahrer in Oberried 
Zu unserem diesjährigen 21igsten Viehabtrieb am Samstag, 
08.10.2016 möchten wir EXCLUSIV nur unsere Oberrieder Oldti-
mer-Traktoren-Fahrer einladen unter dem Motto „alte Dieselrosse 
aus dem Dorf“. 

Anmeldungen bitte an Guenter.winterhalter@siwa.de oder per 
Telefon 0173 3143489 
 

 

Bürgergemeinschaft Oberried informiert 
MIT-linc-FAHREN 
Am vergangenen Freitag hat die Bürgergemeinschaft Oberried im 
Rahmen des Informationsabend ihre Idee der Nutzung von Mitfahr-
gelegenheiten über das Internetportal linc vorgestellt. 

Eigentlich steht in Oberried ein riesiger Fuhrpark von Fahrzeugen, 
der sich mit Sicherheit besser nutzen ließe. Es sind die privaten 
Fahrzeuge der Bürger.Wie wäre es, wenn Oberrieder für Oberrieder 
unkompliziert und mit moderner Internettechnik Mitfahrgelegen-
heiten organisieren? So ließe sich das ÖPNV-Angebot intelligent 
verbessern, ohne dass Kosten entstehen. Und für viele Eltern bietet 
sich die Möglichkeit, Fahrdienste für ihre Kinder und Jugendlichen 
geschickt zu optimieren. Das Besondere im Vergleich zu „normalen“ 
mit Fahrportalen im Internet ist die Tatsache, dass bei Nutzung von 
linc über die Bürgergemeinschaft Oberried die Anonymität von 
Fahrern und Mitfahrern aufgehoben ist. Mitglieder der linc-Grup-
pe der BGO sind nicht irgendwelche anonymen Personen, sondern 
ortsbekannte Mitglieder der BGO. Denn nur solche Personen können 
der linc-Gruppe der BGO beitreten. 
  

Was brauchen Sie, um mitzumachen?

1. Eine Mitgliedschaft der BGO (Kinder und Jugendliche sind auto-
matisch Mitglied, wenn die Eltern dies sind)

2. Einen Computer oder besser zusätzlich noch ein Smartphone 
(letzteres erhöht die Flexibilität erheblich)

3. Eine Zulassung zur linc-Gruppe der BGO durch den Vorstand 
der Bürgergemeinschaft
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Was müssen Sie tun?

1. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an den Vorstand der Bürger-
gemeinschaft unter vorstand@bg-oberried.de und bekunden 
so Ihr Interesse.

2. Wir schicken Ihnen dann eine Antwort-E-Mail, mit der wir Sie 
zur Teilnahme an der linc-Gruppe der BGO einladen. Sie mel-
den sich dann einfach mithilfe dieser E-Mail bei der linc-Grup-
pe der BGO an, mit E-Mail-Adresse und eigenem persönlichen 
Kennwort. Damit sind Sie als Mitglied registriert.

3. Dann ist es sinnvoll, wenn Sie über das Internet unter www.linc.
org ihr eigenes Proil ergänzen und vervollständigen, zum Bei-
spiel mit Handynummer, mit dem Kfz-Typ und dem Kfz Kennzei-
chen (sofern sie ein Auto haben)

Und dann kann es auch schon losgehen: Entweder bieten Sie eige-
ne Mitfahrgelegenheiten an oder Sie suchen danach, am besten mit 
dem Smartphone (linc-app zuerst installieren) oder auch mit dem 
Computer. 
Und das Ganze wird gewiss nur dann attraktiv werden und gut funk-
tionieren, wenn möglichst viele mitmachen. 

Sie sind herzlich eingeladen und wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie dabei sind. 

Franz Josef Winterhalter 
für den BGO Vorstand 
 
 

Termine der Tourist-Info Dreisamtal 
Freitag, 12. August, 11-18 Uhr 
Kräuter- und Bauernmarkt rund um die Klosterschiire
Hier dreht sich alles um Kräuter, Kräuterprodukte und regionale Spe-
zialitäten. Das umfangreiche Programm der Veranstaltung verspricht 
ein Fest für alle Sinne: Die Besucher können probieren, genießen, 
sich informieren und bei vielen Aktionen selbst mitmachen. 
Auch das SWR-Fernsehen wird vor Ort sein und Impressionen und 
Wissenswertes einfangen 
  
Dienstag, 16. August 
18-19:30 Uhr:  Feierabend-Bogenschießen für Erwachsene  
– keine Vorkenntnisse nötig! 
Ort: Kirchzarten, Garten des Gasthaus ‚Zum Wilden Mann‘, Höllental-
straße 25,. www.kairos-erleben.de Anmeldung	erforderlich: per SMS 
an Kairos: 0160/ 91 720 649 oder ‚Zum Wilden Mann‘: Tel. 07661 4481 
  
Mittwoch, 17. August 
16:30-18:15 Uhr:Bogenschießen für Menschen ab 55+ 
Ort: Kirchzarten, Garten des Gasthaus ‚Zum Wilden Mann‘, Höllental-
straße 25,. www.kairos-erleben.de Anmeldung	erforderlich: per SMS 
an Kairos: 0160/ 91 720 649 oder ‚Zum Wilden Mann‘: Tel. 07661 4481 
  
Samstag, 20. August 
10-13 Uhr: Bogenschießen für Kinder (6-12 J.) 
-  Bitte als Begleitperson pro Kind nur ein Erwachsener 
Ort: Kirchzarten, Garten des Gasthaus ‚Zum Wilden Mann‘, Höllental-
straße 25,. www.kairos-erleben.de Anmeldung	erforderlich: per SMS 
an Kairos: 0160/ 91 720 649 oder ‚Zum Wilden Mann‘: Tel. 07661 4481 
  
Sonntag, 21. August 
9 Uhr: Bauernhof- und Wildkräuterbrunch  mit Produkten aus eige-
ner Herstellung. Ort: Altenvogtshof, Vörlinsbachstraße 29 a, Oberried. 
Anmeldung	und	Infos: Tel. 07661/ 61 818 oder 
E-Mail: info@altenvogtshof.de 

Regelmäßige Termine 

Montags:  
8:30-9:45 Uhr: XCO Walking&Gym
Ort: Kirchzarten-Zarten, ALTE SÄGE. 
Anmeldung	und	Infos: Ann Rischke, Tel. 0151/ 14 943 070 oder E-Mail: 
it@ann-rischke.de Weitere	Infos: www.ann-rischke.de Kosten:	 10 € 
  
16:30 – ca.18:00 Uhr: Blumen- und Kräuterwanderung am Schau-
insland auf dem neuen Kräuter-Erlebnispfad 
Trefpunkt: Haus Silberdistel, Hofsgrund, Dorfstraße 11 
Anmeldung	erforderlich: bis spätestens Vorabend: Ursel Lorenz: 
Tel. 07602/ 512. www. natourpur-schauinsland.de Preis: auf Anfrage 
(auch für Gruppen) Kinder bis 12 J. frei. Weitere Termine und Touren 
sind gerne möglich. 
  
Dienstags: 
9:30-12:30 Uhr: Lama Trekking Begleitet von unseren Lamas wan-
dern wir über unseren Hofberg und genießen zwischendurch, außer 
dem herrlichen Panoramablick ins Dreisamtal, eine kleine Stärkung 
vom Hof. Kosten: 15 € pro Pers., 50 € pro Familie (4-5 Pers.), Trefpunkt: 
Ruhbauernhof, Kirchzarten, Dietenbach 9, Anmeldung: Familie Maier, 
Tel. 07661/ 61 920, per Mail: mm.maier@t-online.de 
  
10-10:40: Wichteltref 
Für alle Kinder unter drei – und DU bist auch dabei! 
Es werden Kinderlieder gesungen, Kniereiterspiele gemacht und Bü-
cher angeschaut. Für alle Mamis, die ihren kleinen Zwergen musika-
lische Unterhaltung bieten möchten. Eileen Heizmann freut sich auf 
singlustige Mamis und viele neue Babyfreundschaften... 
Ort: Altes Rathaus- Burger Platz, Höllentalstraße 56. 
Weitere Infos: Eileen Heizmann, Tel. 07661/ 9 361 150. 
  
16:30  Uhr:Melkseminar - Kühe melken: Auf dem Jungbauernhof 
erhalten Sie einen Einblick rund um die tägliche Melkarbeit. Alle Fra-
gen rund um die Kuh und das Thema Milchgewinnung und Weiter-
verarbeitung sowie die ökologische Wirtschaftsweise dürfen gestellt 
werden. Schauen Sie uns nicht nur über die Schulter, sondern legen 
Sie mit Hand an . . . Kosten: 6 €, Kinder 5 €. Ort: Jungbauernhof, Kirch-
zarten, Dietenbach 3, Anmeldung: Familie Mayer, Tel. 07661/ 1214 
  
17 Uhr: Reiten für Kinder Kinder, wollt ihr ausprobieren, wie sich 
das anfühlt, auf einem Pferd zu sitzen und zu reiten? Wir freuen uns 
auf euch! Für Kinder ab 3 Jahren. Ort:  Erlenhof, Erlenhofstraße 52 
(Himmelreich) Anmeldung	ist	nicht	erforderlich!	 
Weitere	Infos: Familie Zipfel, Tel. 07661/48 28 oder 0160/ 95 951 284 
  
Mittwochs: 
14-16 Uhr:  Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Plegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm. Ort: Fancy-Farm, Schütter-
leshof, Am Pfeiferberg 4. Bei	Fragen: Ute Harre, Tel. 0171/ 4 479 607 
oder E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:	13 €.  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
  
Donnerstags: 
10-11 Uhr:  Kräuterseminar:  Auf einer Kräuterwanderung werden 
Sie von Gerhard Hug in die Geheimnisse unserer heimischen Kräu-
ter eingewiehen. Anschließend verwöhnt er Sie mit einem leckeren 
Kräuterimbiss. 
Trefpunkt: Landhotel Reckenberg, Reckenbergstraße 2, Anmeldung	
und	 Infos: (Bitte bis spätestens Mi. Abend): Landhotel Reckenberg, 
Tel. 07661/9793300 oder E-Mail: mail@landhotel-reckenberg.de 
(mind. 6 Pers.), Kosten: 10 €, Kinder bis 14 Jahren frei. 
  
ca. 19 Uhr (bitte die genaue Zeit erfragen!): 
Sonnenuntergangs-Tour  am Schauinsland 
Wir laufen dem Sonnenuntergang entgegen und haben eine herrli-
che Aussicht zum Rheintal und den Vogesen. Trefpunkt: Haus Silber-
distel, Hofsgrund, Dorfstraße 11, Anmeldung	und	Infos: bis spätestens 
Vorabend: Ursel Lorenz: Tel. 07602/ 512. www. natourpur-schauins-
land.de. Preis: auf Anfrage (auch für Gruppen) Kinder bis 12 J. frei. 
Weitere Termine und Wanderungen sind gerne möglich. 

	 (Fortsetzung	Seite	8)  
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17 Uhr: Reiten für Kinder Kinder, wollt ihr ausprobieren, wie sich 
das anfühlt, auf einem Pferd zu sitzen und zu reiten? Wir freuen uns 
auf euch! Für Kinder ab 3 Jahren. Ort:  Erlenhof, Erlenhofstraße 52 
(Himmelreich) Anmeldung	ist	nicht	erforderlich!	 
Weitere	Infos: Familie Zipfel, Tel. 07661/48 28 oder 0160/ 95 951 284 
  
17:30-18:45 Uhr: XCO Walking&Gym
Ort: Stegen-Wittental, Bushaltestelle FALKEN. 
Anmeldung	und	Infos: Ann Rischke, Tel. 0151/ 14 943 070 oder E-Mail: 
it@ann-rischke.de Weitere	Infos: www.ann-rischke.de Kosten:	 10 € 
  
20:30  Uhr:Skatabend Der Skat-Club ‚Herz Dame Dreisamtal‘ spielt 
jeden Donnerstag (bei Feiertagen am Mittwoch). Gäste sind jeder-
zeit herzlich willkommen. Ort: Gasthaus ‚Alte Post‘, Bahnhofstraße 38, 
Weitere Infos: Fritz Thiesen, Tel. 07661/ 4724 
  
Freitags: 
Witterungsabhängig! 
14:30-ca. 18 Uhr: Segway Tour Dreisamtal
Nach kurzer Einweisung geht’s los in Richtung Himmelreich und 
Burgruine Wiesneck, weiter durch Burg am Wald, Burg-Höfen nach 
Kirchzarten Ortsmitte (Pause), weiter nach Dietenbach, Geroldstal, 
Weilersbach und dann hoch zum Giersberg (Pause mit Einkehr), 
zurück rollen wir über Burg-Höfen zur Rainhofscheune. Mindestteil-
nehmerzahl: 3 Personen. Trefpunkt: Rainhofscheune, Höllentalstra-
ße 96, Anmeldung: bis Mittwoch, 12 Uhr: Segway Point Freiburg, Tel. 
0761/ 15 648 135, www.gr-oove.de, Kosten: 89 € pro Person (Karten-
vorverkauf in der Tourist-Info) 
  
16-18 Uhr:  Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Plegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm. Ort: Fancy-Farm, Schütter-
leshof, Am Pfeiferberg 4. Bei	Fragen: Ute Harre, Tel. 0171/ 4 479 607 
oder E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:	 13 €.  Eine	Anmeldung	ist	nicht	
erforderlich 
  
Samstags: 
9:30-10:45 Uhr: XCO Walking&Gym
Ort: Stegen, Wanderparkplatz. Anmeldung	und	Infos: Ann Rischke, 
Tel. 0151/ 14 943 070 oder E-Mail: it@ann-rischke.de 
Weitere	Infos: www.ann-rischke.de Kosten:	 10 € 
  
10-12 Uhr:  Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Plegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm. Ort: Fancy-Farm, Schütter-
leshof, Am Pfeiferberg 4. Bei	Fragen: Ute Harre, Tel. 0171/ 4 479 607 
oder E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:	 13 €.  Eine	Anmeldung	ist	nicht	
erforderlich 

  

Täglich: 

Kutschfahrt im Dreisamtal:. 
Familie Ketterer, Stegen, Tel. 07661/ 61 541 
Familie Wehrle, Buchenbach, Tel. 07661/ 3264 
  
Bauernhofmuseen: 
Schniederlihof in Oberried-Hofsgrund, Gegendrumweg 3, 
Tel. 0170 / 3 462 672 
August: Samstag und Sonntag 12–16 Uhr, 
Dienstag bis Freitag 13-16 Uhr (Montag-Ruhetag) 
Gruppen	nach	Vereinbarung	gerne	auch	außerhalb	der	Öfnungszeiten.	
  
Heimatstüble, Ortsverwaltung Zastler, Talstraße 27 
Kleines ,schnuckliges ‚Stüble’ mit liebevoll platzierten alten Sehens-
würdigkeiten. Öfnungszeiten:Montags von 17 bis 19 Uhr 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: 
Frau Schöneberger: Tel. 07661/ 989 077 oder Herr Schreiner: 
Tel. 07661/ 5038 (montags 17-19 Uhr) 
  
Alte Säge  in Zarten 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: 
Frau Bludau: Tel. 07661/ 61 327. 

Gassenbauernhofmühle 
in Oberried-Zastler, Bürgerverein Zastler e. V. 
Führungen durch die historische Getreidemühle aus dem 18. Jahr-
hundert. Besichtigungstermine können gerne telefonisch vereinbart 
werden: Tel. 07661/ 989 230 (Theo Hirschbihl) oder Tel. 07661/ 2442 
(Karl Kapp) Führungen: 17-19 Uhr: Freitag,  2. September,	
7.	Oktober,	28.	Oktober 
  
Kienzlerschmiede, am Osterbach (Promenadenweg vor dem 
Schwimmbad an der Dietenbacher Straße) Führung durch die histo-
rische Hammerschmiede „Kienzlerschmiede“ 
Die alte Hammerschmiede aus dem 17. Jahrhundert wurde im Jahre 
1961 von der damaligen Fam. Kienzler aufgegeben. Sie stand dem 
Zerfall ausgeliefert, bis sie von der Gemeinde Kirchzarten 1963 ge-
kauft und später renoviert wurde. 

Vor der Schmiede werden Kafee und Kuchen sowie alkoholfreie Ge-
tränke zum Verkauf angeboten
Die Führungen sind kostenlos und dauern jeweils ca. 15 Minuten 
Über Spenden freut sich der: Schwarzwaldverein Dreisamtal-
Kirchzarten. Führungen 14:30-17 Uhr	Freitag, 12. August,	
26.	August,	9.	September		 
  
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble 
in Buchenbach-Wagensteig, Griesdobelstraße 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: 
Familie Schmidt , Tel. 07661/ 99 298. Weitere Informationen erhalten 
Sie auch im Internet unter www.hansmeyerhof.de 
  

Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal in-
den Sie im Online-Veranstaltungskalender auf www.dreisamtal.
de, im ‚iPunkt Dreisamtal’ oder bei der Tourist Info, Tel. 07661/ 
907 980 

Die Tourist-Info ist von Montag bis Freitag von 9:30 bis  
17 Uhr geöfnet, samstags von 10 bis 12 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen ist die Tourist-Info geschlossen 

  
 
 
 

„Einfach machen!“ - Das neue VHS-Programm 
wird am 7. September verteilt!  
Man kann so viel machen in der VHS! Lassen Sie sich von unseren 
vielfältigen und attraktiven Angeboten sowie unseren engagier-
ten Dozentinnen und Dozenten, dabei auch einige neue Gesich-
ter, überraschen und überzeugen! Neben „alt Bewährtem“ kön-
nen Sie insgesamt 60 neue Kursangebote entdecken! 
  

 
 

PRIMO-SERVICE

Anzeigenannahme
Mit Ihrer Werbung im Mitteilungsblatt 
bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden.

Wir stehen Ihnen gerne 
zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 
 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 
 anzeigen@primo-stockach.de
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Öfentliche Bibliothek Kirchzarten 
Ab dem 4. Juli 2016 bis zum 9. September 2016 gelten geänderte 
Öfnungszeiten: 

Dienstag  15.00 – 19.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 – 14.00 Uhr 
Donnerstag   15.00 – 19.00 Uhr 

Dorfhock in Falkensteig beim ehemaligen 
Schulhaus 
Samstag, 13.08.:  
18.00 Uhr Beginn des Dorfhocks 

Sonntag, 14.08.: 
ab 11.00 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Akkordeonclub 
Höllental anschl. musikalische Unterhaltung mit dem Duo 
„Bergkristall“. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg. 
An beiden Tagen ist für Speis und Trank bestens gesorgt. 
  
  

Filmereignis Peter Baudendistel 
vom Heimatgeschichtlichen Arbeitskreis St. Peter 

Termine: 19., 20., 24. und 27. August 2016. 
Öfnung	der	Ausstellung	jeweils	ab	19.00	Uhr.	
Beginn	Lesung	und	Filmvorführung	ab	20.00	Uhr.	
Vernissage	am	19.	August	um	20.00	Uhr.	Pfarrheim	St.	Peter,	
Schulweg	3.	 
Mit Unterstützung von Gemeinde und Pfarrgemeinde St. Peter, so-
wie SWR und Kreis Medienzentrum Breisgau Hochschwarzwald. 
 

 

Patrozinium der Pfarrei Mariä Krönung 
Am 14.08.2016 feiern wir in unserer Pfarrei Mariä Krönung das 
Patrozinium. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr mit anschlie-
ßender Prozession. Die antretenden Vereine trefen sich um 8.45 
Uhr beim Gasthaus Sternen. Der Kirchenchor und die Trachtenka-
pelle werden den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Wie in 
den vergangenen Jahren wird das Altenwerk Kräuterbüschel zu 
Gunsten unserer Partnergemeinde Mollendo verkaufen. 

Den antretenden Vereinen, sowie allen Beteiligten Personen die 
sich bei unserem Patrozinium einbringen ein herzliches Danke-
schön. 

 

Evang. Heiliggeistgemeinde Kirchzarten mit 
Oberried 
Gottesdienste 

Sonntag, 14.8.16, Evang. Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8 
18.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Geyer), kein Kindergottesdienst 
Zum Vormittagsgottesdienst (Pfr. Geyer) laden wir um 10 Uhr in die 
St. Ursula-Kapelle in St. Peter ein. 

Sonntag, 21.8.16, Evang. Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8 
18.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Geyer), kein Kindergottesdienst 
Zum Vormittagsgottesdienst (Pfr. Geyer) laden wir um 10 Uhr in das 
Ökumen. Zentrum, Dorfplatz 15 in Stegen ein. 
  
Musikalische Gruppen  (nicht in den Schulferien) 
Gospelchor:  
montags, 18.00 – 19.30 Uhr im Ökumen. Zentrum, Stegen, 
Dorfplatz 14, 

Kammerorchester:
mittwochs um 20 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Kirchzarten.
Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010 

Kantorei:
freitags um 19.30 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Kirchzarten.
Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010 

Blaues Kreuz
freitags, 19.30 Uhr: Gesprächsgruppe für Suchtabhängige und de-
ren Angehörige im Clubraum des Ev. Gemeindezentrums, Kontakt: 
Michael Schreier, Tel.07660/2127588, www.blaues-kreuz.de/freiburg 
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Regelmäßig direkt ins Haus   Termine und Veranstaltungstipps

  Online-Ausgaben zum Blättern

auf www.primo-stockach.de

  Lokal und seriös
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IBAN

Sonnige 3-Zi.-Wohnung mit Balkon
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m², EBK, Bad mit 

Wanne, Garagenstellplatz, 550,– € + NK

 Tel. 0 77 71 - 00 00MUSTER
Größe 

1

Private Kleinanzeigen
zu Sondertarifen!

KONTAKT

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel., Fax

E-Mail

JA, ich möchte eine Schwarz-Weiß- 
Anzeige in folgenden Ausgaben buchen:

1.

2.

3.

Erscheinungstermin:  KW

 Chifreanzeige *

ANZEIGENAUFTRAG

* Bei Chifreanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt. Die Zuschriften erhalten Sie per Post. Anzeigen und Chifregebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung ab-
gebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Bei der 3er-Schaltung kann der Auftrag vorzeitig storniert werden,  eine Rückerstattung ist jedoch nicht möglich. 
Eine Textänderung ist nicht möglich.  Anzeigen mit gewerblichem Charakter werden über unsere Preisliste für gewerbliche Anzeigen abgerechnet, der unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) zu Grunde liegen.

   Verlag und Anzeigen:   

Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach 

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11, Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 

anzeigen@primo-stockach.de  |  www.primo-stockach.de

ANZEIGENTEXT

Headline (Überschrift/ Fettzeile)

Anzeigentext

ab  10  €

Klein aber 

Oho!

1 Ausgabe 
10,– € inkl. MwSt.  3 Ausgaben 

20,– € inkl. MwSt. 

20 mm hoch - 2-spaltig (90 mm breit)

30 mm hoch - 2-spaltig (90 mm breit)

GARTENHILFE GESUCHT!
Gut situierte Familie sucht Unterstützung rund 
ums Haus: Rasenmähen, Hecken schneiden und kleinere 

Hausmeistertätigkeiten, wie z. B. Malerarbeiten.

Tel. 0 77 71 / 00 00

Größe 

2

MUSTER
1 Ausgabe 
15,– € inkl. MwSt.  3 Ausgaben 

30,– € inkl. MwSt. 

Für alle familären und privaten Anlässse!
Stellengesuche • Wohnungssuche & -angebote • Geburtstag • Geburt 
Hochzeit • Nachhilfe gesucht • Verkäufe • zu verschenken • und noch vieles mehr 

Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen!





Oberried, Rathaus, 17.15 Uhr 

Geflügelzucht J. Schulte • Tel. 05244/89 14 • Fax 05244/7 72 47

Geflügelverkauf am Di., 23.08. und Di., 20.09.

Unterfordert Sie Ihr aktueller Job?
Sind Sie reisefreudig, leistungsbereit, belastbar

und wünschen die Chance, sich in einer neu geschaffenen

Abteilung in wenigen Monaten hochzuarbeiten?

Wir suchen:

Verstärkung in unserem Messe-Sourcing-Team

(Product Scouting).

Sie werden in der Position eines Sachbearbeiters starten
und von Beginn an internationale Messen in Asien und
Europa besuchen.

Wir benötigen NICHT:

berufliche Erfahrungen im Einkauf oder Produktmanagement.
Fleißige und belastbare Quereinsteiger aus allen Bereichen
sind herzlich willkommen.

Wir fordern:

gute Englisch-Kenntnisse, schnelle Auffassungsgabe,

Belastbarkeit, Bereitschaft zu intensiver Reisetätigkeit

(mehr als zwei Monate im Jahr; erster Reisetermin: 

Anfang Oktober 2016), Spaß an Herausforderungen,
Teamfähigkeit, Fähigkeit zum regelbasierten Arbeiten.

Wir bieten:

interessante und erfüllende Arbeit,

nationale und internationale Fachmessen-Besuche auch in
Übersee (China, USA, Taiwan),
außergewöhnlich gute Aufstiegs-Chancen, Arbeit in einem
dynamischen Team mit flachen Hierarchien, 
gute Ausstattung (iPhone, MacBook, Kreditkarte usw.)

Bewerbungen bitte an:

Mail: job@pearl.de oder

PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1-3, 79426 Buggingen


